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von der Widerhandlung Kenntnis hatte 
oder bei pfl ichtgemässer Aufmerksamkeit 
haben konnte.

Art. 98
Signale und Markierungen

Wer vorsätzlich ein Signal versetzt oder 
beschädigt und wer vorsätzlich ein Signal 
oder eine Markierung entfernt, unleserlich 
macht oder verändert,
wer eine von ihm unabsichtlich 
verursachte Beschädigung eines Signals 
nicht der Polizei meldet,
wer ohne behördliche Ermächtigung ein 
Signal oder eine Markierung anbringt, 
wird mit Busse bestraft.

3 Den gleichen Strafandrohungen unter-
steht der Halter oder die Person, die an 
seiner Stelle über das Fahrzeug verfügt, 
wenn er oder sie von der Widerhandlung 
Kenntnis hatte oder bei pflichtgemässer 
Aufmerksamkeit haben konnte.

Art. 98
Signale und Markierungen

Mit Busse wird bestraft, wer:
a. vorsätzlich ein Signal versetzt oder 
beschädigt;
b. vorsätzlich ein Signal oder eine Mar-
kierung entfernt, unleserlich macht oder 
verändert;
c. eine von ihm unabsichtlich verursachte 
Beschädigung eines Signals nicht der 
Polizei meldet;
d. ohne behördliche Ermächtigung ein 
Signal oder eine Markierung anbringt.

Art. 98a (neu)
Warnungen vor Verkehrskontrollen

1 Mit Busse wird bestraft, wer:
a. Geräte oder Vorrichtungen, die dazu 
bestimmt sind, die behördliche Kontrolle 
des Strassenverkehrs zu erschweren, zu 
stören oder unwirksam zu machen, ein-
führt, anpreist, weitergibt, verkauft, sonst 
wie abgibt oder überlässt, in Fahrzeuge 
einbaut, darin mitführt, an ihnen befestigt 
oder in irgendeiner Form verwendet;
b. bei den Tatbeständen nach Buchstabe 
a Hilfe leistet (Art. 25 des Strafgesetzbu-
ches15).

2 Die Kontrollorgane stellen solche Geräte 
oder Vorrichtungen sicher. Das Gericht 
verfügt die Einziehung und Vernichtung.

15   SR 311.0

Art. 98a
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Art. 99
Weitere Widerhandlungen

1.  Wer Fahrzeuge, Bestandteile oder 
Ausrüstungsgegenstände, die der 
Typenprüfung unterliegen, in nicht 
genehmigter Ausführung in den Handel 
bringt, wird mit Busse bestraft.
2.  Der Halter, der nach Übernahme 
eines Motorfahrzeuges oder 
Motorfahrzeuganhängers von einem 
andern Halter oder nach Verlegung 
des Standortes in einen andern 
Kanton nicht fristgemäss einen neuen 
Fahrzeugausweis einholt, wird mit Busse 
bis zu 100 Franken bestraft.
3.  Der Fahrzeugführer, der die 
erforderlichen Ausweise oder 
Bewilligungen nicht mit sich führt, wird mit 
Busse bestraft.
3.bis Wer sich weigert, den Kontrollorganen 
auf Verlangen die erforderlichen Ausweise 
oder Bewilligungen vorzuweisen, wird mit 
Busse bestraft.
4.  Wer auf einem Fahrrad fährt, das nicht 
mit gültigem Kennzeichen versehen ist,
wer einem andern, namentlich einem 
Kind, ein Fahrrad ohne gültiges 

3 Mit Busse wird bestraft, wer:
a. öffentlich vor behördlichen Kontrollen 
im Strassenverkehr warnt;
b. eine entgeltliche Dienstleistung 
anbietet, mit der vor solchen Kontrollen 
gewarnt wird;
c. Geräte oder Vorrichtungen, die nicht 
primär zur Warnung vor behördlichen 
Kontrollen des Strassenverkehrs bestim-
mt sind, zu solchen Zwecken verwendet.

4 In schweren Fällen ist die Strafe 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
Geldstrafe.

Art. 99
Weitere Widerhandlungen

1 Mit Busse wird bestraft, wer:
a. Fahrzeuge, Bestandteile oder Aus-
rüstungsgegenstände, die der Typen-
genehmigung unterliegen, in nicht 
genehmigter Ausführung in den Handel 
bringt;
b. als Fahrzeugführer die erforderlichen 
Ausweise oder Bewilligungen nicht mit 
sich führt;
c. sich weigert, den Kontrollorganen auf 
Verlangen die erforderlichen Ausweise 
oder Bewilligungen vorzuweisen;
d. die besonderen Warnsignale der 
Feuerwehr, der Sanität, der Polizei, des 
Zolls oder der Bergpost nachahmt;
e. unerlaubterweise Kennzeichen der 
Verkehrspolizei verwendet;
f. unerlaubterweise an Motorfahrzeugen 
Lautsprecher verwendet;
g. unerlaubterweise motor- oder rad-
sportliche Veranstaltungen oder Ver-
suchsfahrten durchführt oder bei bewil-
ligten Veranstaltungen dieser Art die 
verlangten Sicherheitsmassnahmen nicht 
trifft;

4 In schweren Fällen ist die Strafe 
Geldstrafe.




